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EINLADUNG ÖGSW CLUB NIEDERÖSTERREICH 
Liebe Kolleg:innen! 
  
Wir laden Sie sehr herzlich zum ÖGSW CLUB Niederösterreich ein. 
TERMIN 
TERMIN Mittwoch, 10. Mai 2023 von 18:30 bis 20:00 Uhr 
 
ORT Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG, Herrengasse 4, 3100 St. Pölten 
 
THEMA Immobilien und Rechtsformwahl 

• Rechtsformwahl bei Immobilien 
• Immobilienübertragung in/aus einer Kapitalgesellschaft 
• Immobilienübertragung in/aus einer Personengesellschaft 
• Aufgabe der Betriebstätigkeit mit einer Betriebsimmobilie 
• Immobilien im Sonderbetriebsvermögen einer Personengesellschaft 
• Einbringung eines Einzelunternehmens mit Betriebsimmobilie in eine 

Kapitalgesellschaft 
 
REFERENT WP/StB Dr. Martin Schereda 
 
MODERATORIN StB Mag. Andrea Sedetka 
 
ANMELDUNG Bitte bis spätestens 03. Mai 2023 über die ÖGSW Homepage www.oegsw.at 
 
FORTBILDUNG Die Veranstaltung gilt im Ausmaß von 1,5 Einheiten im Sinne der fachlichen 

Fortbildung für StB und WP gem. § 3 Abs 5 WT-ARL. 
 
Wir bitten Sie vor Ort um einen Beitrag von € 25,- (ÖGSW € 20,-). Vielen Dank! 
 
Nützen Sie anschließend die Gelegenheit für Gespräche und Diskussionen bei einem kleinen Imbiss. Wir 
freuen uns schon jetzt auf Sie und wünschen einen informativen Abend. 
 
Mag. Andrea Sedetka 
ÖGSW Landesleiterin Niederösterreich  
und das ÖGSW Team    
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